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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL
DES

REGIERUNGSRATES DES KANTONS S0L0THURN
VOt~A

16. Juni 1961 Nr. 3360

Die Einwohne~g~meinde Büsserach unterbreitet dem Regierungsrat mit

Zuschrift~i vom 15, April/29. Mai l9~l das Projekt über die Bauland—

uin1e~un~‘G-rienI~ und ersucht um ~enehmigung desselben.

Die Baulandumlegung ~Grien 1 wurde gestützt auf die §~‘ 27 und 29

des Gesetzes über das Bauwesen und die Verordnung über die Umlegung oder

Zusamin~n1egung von Bauland durchgefiihrt, Die Projektunterlagen: Plan

des alten und des neuen Besitzstandes mit Grundeigentümer— und Flächen.-.

t~be11e, Verzeichnis über die Bereinigung der Dienstbarkeiten, lagen

nach erfolgter Publikation im Anzeiger für das Schwarzbubenland vom

25,8.1960 und im Amtsblatt des Kantons Solothurn vom 26.August 1960 in

der Zeit vom 1. bis ~0, 3eptember 1960 in der Gemeindekanzlei öffentlich

zur Einsicht auf, Gegen das aufgelegte Projekt gingen zwei Einsprachen

ein, die der Einwohnergemeinderat am 6.10.1960 behandelte. Gleichzeitig

g~nehmigte er die ‘Baulandumlegung. Gegen die Beschlüsse des Gemeindera

tes wurden beim Regierungsrat keine Beschwerden erhoben.

Das Gebiet im ~Grien~ liegt in der Bauzone. Das Baulandumlegungs—

projekt basiert auf dem von der Einwohnergemeindeversammlung am 24. Apri

1950 und vom Regierurigsrat am 9. März 1951 genehmigten Bebauungsplan

tGrienH, Das Perimetergebiet lässt infolge ungünstiger Gruppierung

der Grundstücke eine zweckmässige Parzellierung nicht zu, weshalb sich

eine neue Einteilung des Baugrundes aufdrängt mit dem Ziel, den Grund—

eigentümern geeignete Bauparz~llen zu verschaffen und der Gemeinde die

Erschliessung technisch und finanziell zu erleichtern. Die Baulandum—

legung HGrienfl entspricht son~it nicht nur eineir- privaten, ~sondern auch

einem öffentlichen Interesse.

-Der Neuzuteilungsplan ist durch die Fachorgc~ne dos Bau--Departe—

mentes kontrolliert und grundsätzlich gc~biiligt worden, Beanstandet

wurde i.ndessen, dass die Zutei~ungsparzelle Nr. 8 nicht dem Verlauf der

Gemeindegrenz~e Büsserach-Breitenbach angepasst und die -Zuteilungspar—

zellen Mm. 4 und 6 westlich der.projektierten Erschliessungsetrasse

~‘B1 mit Flächen von ~iurk212 m2 bzw. 325 m2 für eine Ueberbauung zu

klein seien, Diese Beanstandungen hat der Gemeinderat unter Beizug
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des Ortsplaners Ingenieur R. Nüscheler, Münchenstein, und des Grund—

buchgoometcrs Ingenieur K. Kradolfer, Breitenbach, eingehend geprüft.

Seiner Stellungnahme vom 29. Mai 1961 ist im wesentlichen folgendes zu

entnehmen:

a) Die Grenzziehung d~r Zuteilungsparzelle Nr. 8 richte sich

nach der Grundstückeinteilung im anschliessenden Gebiet der Gemeinde

Breitenbach. Eine Anpassung an die Gemeindegrenze würde die Liegen—

schaft GB Breitenbach Nr. 1559 längs der Fasswangstrasse auf eine

B±~cite von k~pp 17 m reduzieren, was deren Ueberbauungsmöglichkeit

wesentlich beeinträchtigte. Diese Folge könnte nur durch eine Umle—

gung des anschliessenden Gebietes in der Einung Breitenbach korrigiert

werden, wofur indessen zur Zeit kein Bedurfnis bestehe. Ueberdies

die Zutcilungsparzello Nr. 8 bereits uberbaut (im Neuzuteilungsplan

nicht nachgetragen), so dass deren Grenzen nicht mehr ohne weiteres

im erforderlichen Ausmass verschoben werden könnten.

b) Der Verlauf der Erschliossungsstrasse ‘1B“ müsse sich nach

den topographischen Verhältnissen richten. Das Land westlich dieser

Strasse, welches auch die beiden Zuteilungsparzellen Nrn. 4 und 6

enthalte, falle steil gegen die Lässel ab und liege ungefähr 5 bis

6 m tiefer als das Land östlich der Strasse, Es eigne sich nicht zur

Ueberbauung. Die Nummern 4 und 6 müssten deshalb als unüberbaubare

Restparzellen der Hauptparzellen Nrn. 5 und 7, mit welchen sie wirt

schaftliche Einheiten bildeten, in Kauf genommen werden,

Die angcfuhrten Grunde lassen erkennen, dass mit einer Abandi~

rung des Planes kaum eine bessere Parzolleneinteilung erreicht werden

kön~nte. Die vorliegende Neuzuteilung erscheint als gut und kann so

mit genehmigt werden. Unbefriedigend ist indessen, dass die Gemeinde—

grenze die Zutoilungsparzelle Nr. 8 und das anschliessende Grundstück

GB Breitenbach Nr. 1559 in vier Teile zerschneidet, wobei zwangs

läufig je zwei Parzellen als wirtschaftliche Einheiten in verschie

denen Gemeinden liegen. Der Baulandumlegungsplan ist deshalb dem

kantcnalen Vermessungsamt unterbreitet worden. Der Kantonsgeometer

empfiehlt als geeignetste Lösung eine Anpassung der Gemeindegronze

an die neue Parzelleneinteilung. Der Regierungsrat schliesst sich

dieser Empfehlung an. Einer Genehmigung der Baulandumlegung steht

dabei nichts entgegen, da dieselbe durch eine Regulierung der Ge—

meindegrenze keine abänderung erfahren wird.
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Den Akten liegt eine Bestätigung des ~mtschreibers von Thior—

stein bei, wonach die Bereinigung der Dienstbarkeiten in Zusamnien—

arbeit mit dem Grundbuchamt entworfen worden sei und mit Eintritt der

Rechtskraft der Baulandumlegung grundbuchlich behandelt worden könne.

Die Baulandumlogung “Grien 1“ ist seit längerer Zeit bereits

vermarkt und vermessen. Sie kann demnach definitiv genehmigt und in

Rechtskraft gesetzt worden.

Eswird

beschlossen:

1. Die Baulandumlegung “Grien 1“ nach den vom 1. bis 30. Sept.

1960 öffentlich aufgelegten Vorlagen:

a) Plan im Masstab l:l‘OOO des alten und des neuen Bositzstandes mit

Grundeigentj~mDr~.. und Flächenverzeichnis

b) Verzeichnis über die Bereinigung der Dienstbarkeiten

wird~

2. Der neue Besitzstand erwächst damit in Rechtskraft

3. Die Auitschreiborej Thierstein wird beauftragt, den neuen

Besitzstand im Gr~u~idbuch einzutragen»

4. Das Kantonale Vermessungsamt wird beauftragt, den neuen

Besitzstand im Vermessungswerk nachfUhren zu lassen.

5. Die Einwohnorgemeinde Büsserach wird angewiesen, dem Bau—

Departement zwei mit den Genehmigun&~svormerkon versehene Planexomplare

der Baulandunilogung “Grien I~ zuzustellen.

6. Der Einwohnergomeinde Büsserach wird empfohlen, im Einver

nehmen mit der Binwohnergemeindo Breitenbach und dem Kantonalen Ver

messungsamt im nordöstlichen Toil des Baulandumlegungsgebietes eine

Reguliurun~ der Gemeindegronze im Sinne einer Anpas~ung an die neue

Parzolleneinteilung durchzuführen.

~nohmi~unsg~pbühr:Fr. 20.-— (von der Einwohnergemeinde Büsserach
zu bezahlen), NN

Der Staatsschreibor:

~sfertiun~enSeite4
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Bau—Departement (5)
Kant. Tiefbauamt (2)

• Kant lanung~stc~l1o (2)
* ur. ekrotär des Bau—Departementes (Fürsprech Sessoli) (2)

Jur. Sekretir d3s Bau—Dopartementos (Dr. Müller) (2), mit Akten
Kant,. Finanzverwaltung (2)
Kant. Vermessungsamt. ~2~)
Kant.Grundbuchinspe1~torat, Olten (2)
Aratschreiborei ihierstein, Breitenbach
Ammannamt der Einwohnergemeinde Büsserach (3), mit 1 gen. Plan und

1 gon.Dienstbarkejtenyerzejc~mjs zuhanden der Aratschreiberei
Thiorstein

Herrn Kurt Kradolfer, Ingeniou~ ‘ii±id Grtmdbuchgoomoter, Breitenbach


